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Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Name Datum 
  Ralf Hermes, BUND 04. Mai 2008 

Baumfällungen Holzweg Wehrbergen 

Sehr geehrter Herr Wilde,  
 
am 30.04.2008 haben wir festgestellt, dass in Wehrbergen am Holzweg im Bereich der 
Grillhütte mehrere große Bäume gefällt/entfernt wurden.  
 

Gebietsskizze / betroffener Bereich : 
 

  
Wehrbergen 
 
 
 
 
 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 
Kreisgruppe Hameln-Pyrmont 

c/o Ralf Hermes, Am Borberg 13, 31787 Hameln 
Tel.: 05151/23672   

E-Mail: Ralf.Hermes@bund.net 
 

 

 

 

 

Stadt Hameln 

FB Umwelt 

Herr FB-Leiter Wilde 

Rathausplatz 1 

31785 Hameln 
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Fotoaufnahmen der Situation vor Ort: 

  
 

  
 
 

 



BUND Hameln-Pyrmont 04.04.2008 Seite 3 

 Hintergrundinformationen zu unserer Arbeit unter: www.nuz-hameln.de   

  
 

 
 
Laut Landschaftsrahmenplan wird dem betroffenem Gebiet eine mittlere Bedeutung für den 
Arten- und Biotopschutz und eine hohe Bedeutung für das Landschaftsbild eingeräumt. 
Die Fläche ist Teil des Landschaftsschutzgebietes HM-S 9 (Hamelner Fischbecker Wälder 
und Randbereiche). 
Im Maßnahmenkonzept des LRP ist die betroffene Fläche als besonders erhaltenswert 
definiert. 
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Nach den Bestimmungen der Landschaftsschutzgebietsverordnung ist es insbesondere 
verboten:  
 
… „Wald, vorhandene Hecken und Feldraine sowie außerhalb des Waldes stehende Bäume und die Vegetation an 
Bachläufen durch andere als gesetzlich oder behördlich zugelassene Maßnahmen zu beseitigen oder zu beschädigen, mit 
Ausnahme üblicher Pflegemaßnahmen“ … 
 
Die untere Naturschutzbehörde kann von diesem Verbot nur unter besonderen 
Vorraussetzungen eine Befreiung erteilen.  
 
Ich bitte Sie daher, uns auf Grundlage des Umweltin formationsgesetzes (UIG) 
darüber zu informieren:  

a) Ob eine Befreiung von der Landschaftsschutzgebie tsverordnung erteilt wurde? 
b) Wenn ja, aus welchen Gründen? 
c) Wann wurden die Fällungen vorgenommen? 
d) Wurde die Öffentlichkeit und der Ortsrat zeitger echt vor den Baumfällungen 

informiert? 
e) Wenn nein, welche konkrete Maßnahmen werden/wurd en veranlasst, um den 

Verstoß nach § 64 NNatschG zu verfolgen?  
 
Im Falle des Vorliegens einer Ordnungswidrigkeit im Sinne e) bitten wir Sie, uns über den 
Ausgang des Verfahrens und die ggf. festgelegte Geldbuße zu informieren. 

 
Mit freundlichen Grüßen im Namen des BUND Hameln-Pyrmont  

 

 
 
 

 
  

 
  
 
Anlage: Auszüge aus dem Landschaftsrahmenplan 2007 
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